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Zulässig ist nach Maßgabe der Vorhaben- und
Erschließungspläne 1/14 bis 14/14 sowie den
textlichen Festsetzungen zum vorhabenbezogenen

Bebauungsplan die Errichtung eines Ärztehauses mit

Wohnutzung
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vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Ärztehaus Tübinger Straße"

Dr. Genc Kelmendi
Stuttgarter Straße 14
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Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem Satzungsbeschluss des

Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).

Ronny Habakuk,Bürgermeister

Steinenbronn, den

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans, der
Vorhaben- und Erschließungspläne sowie der

Örtlichen Bauvorschriften
(§ 9 Abs. 7 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB; § 74 LBO)


